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Satzung der der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von  

Elternbeiträgen für die Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich  
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Anlage 2 zu § 5 

Erhebung von Beiträgen für die Nutzung der Ferienangebote im Rahmen der 

Offenen Ganztagsschule im Primarbereich,  

Gültig ab 01.04.2024 

 

Einkommensstufe Jahreseinkommen* 
Monatlicher 

Ferienbetrag*² 

1 bis                     18.363 € 0 € 

2 bis                     26.530 € 0 € 

3 bis                     41.017 € 4 € 

4 bis                     52.343 € 8 € 

5 bis                     63.671 € 16 € 

6 bis                     74.284 € 24€ 

7 bis                     84.896 € 32 € 

8 ab                     84.897 € 40 € 

 

 

* Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der  

Beitragspflichtigen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des  

Einkommenssteuergesetzes. Die Einkommensstufen steigen um 2% p.a.   

*² Die Beiträge steigen um 3% p.a. Die ermittelten Beträge werden auf den 

jeweils nächstliegenden vollen Eurobetrag kaufmännisch auf- oder abgerundet.  

 


